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Mittelstandslexikon


Mittelstandskartell

Kartelle sind nach §1 des Gesetzes über Wettbewerbsbeschränkungen / GWB „Vereinbarun-gen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen, aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verfälschung des Wettbewerbs bewirken...“ Wettbewerb im Sinne dieser Gesetzesdefinition ist immer gegeben, bei Unternehmen gleicher Wirtschaftsstufe (horizontale Bindung). Doch es gibt auch Vertikalvereinbarungen von Kartellen und Freistel-lungsausnahmen.

Mit der großen Kartellrechts-Novelle 1973 gehören Mittelstandskartelle zu diesen Ausnah-men - neben der Ausnahmeregelung für Rationalisierungskartelle wie dem Rationalisierungs-kuratorium der Deutschen Wirtschaft / RKW. Der §5b GWB bestimmt, dass zwischenbetrieb-liche Zusammenarbeit mittelständischer Unternehmen dann nicht unter das allgemeine Kartellverbot fällt, wenn dadurch „der Wettbewerb auf dem für ein bestimmtes Gut in Frage kommenden Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird...“ oder auch wenn der mittelstän-dische Kooperationsvertrag „dazu dient die Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern...“

Solch leistungsfördernde Kooperation ist Ziel des BVMW in allen seinen Projekten und Aktionen nachhaltiger Innovationspolitik und Stärkung der Wettbewerbspositionen von BVMW-Unternehmen auf globalen Märkten. Die BVMW-Qualitätsgemeinschaften wie ARGE Gebäudepass, das Mittelstandsbündnis Energieeffizienz oder Vertriebsgesellschaften von mittelständischen Herstellern von Straßenbaumaterial oder Biokraftstoffen sind inzwischen krisenfeste unentbehrliche Motoren der Gesamtwirtschaft, mit sicheren Arbeits-plätzen und steigenden Exportanteilen.

